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Abrechnung aktuell

Kurz informiert

Praxiswissen auf den Punkt gebracht.

Praxiswissen auf den Punkt gebracht.

In Ihrem Abonnement enthalten: 
Drei Nutzer-Lizenzen für die  
digitalen Inhalte

Anmeldung

Ich bin schon beim IWW Institut registriert.

 Angemeldet bleiben  ?

max.mustermann@kanzlei.de

• • • • • • •

Anmelden Abbrechen

Melden Sie sich mit Ihren Zugangsdaten an unter 

 iww.de/anmelden

Sie haben noch kein IWW Konto?  
Dann registrieren Sie sich zunächst unter

 iww.de/registrierung

Direkt umsetzbare Empfehlungen, anschauliche Musterfälle, praktische Arbeitshilfen u. v. m. –  
Ihr Abonnement bietet digital umfangreiche Fachinhalte zu Ihrem Arbeitsgebiet.

Aber nicht nur das: Ihr Abonnement enthält automatisch auch drei Lizenzen für Nutzer in Ihrer  
Kanzlei/Praxis. So können auch Kollegen und Mitarbeiter auf die digitalen Inhalte zugreifen –  
ganz ohne weitere Kosten.

Hier erfahren Sie, wie es geht.

Sobald Sie angemeldet sind, finden Sie Ihre derzeit 
aktiven Abonnements unter 

 Mein Konto/Letzte Aktivitäten 

Mein Konto

Letzte Aktivitäten

Schritt 1: Anmeldung

oder geben Sie den Link iww.de/kundencenter 
ein.

IHR ABO  IHR ABO  
KANN MEHR! KANN MEHR! 
Ohne zusätzliche Kosten. 
Jetzt weitere Nutzer freischalten! 

Kurzanleitung  
herunterladen unter:  
www.iww.de/s7219

1 Abo = 
3 Nutzer
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Holen Sie jetzt alles aus Ihrem Abo raus! 

AAZ Abrechnung aktuell unterstützt Sie optimal im beruf- 
lichen Alltag. Aber nutzen Sie in Ihrer Praxis auch das  
ganze Potenzial?

Unser Tipp: Nutzen Sie den Informationsdienst an möglichst 
vielen Arbeitsplätzen und schalten Sie die digitalen Inhalte 
für zwei weitere Kollegen frei! Das kostet Sie nichts, denn 
in Ihrem digitalen Abonnement sind automatisch drei  
Nutzer-Lizenzen enthalten.

Der Vorteil: Ihre Kollegen können selbst nach Informationen 
und Arbeitshilfen suchen – und Sie verlieren keine Zeit mit 
der Abstimmung und Weitergabe im Team.

Und so einfach geht’s: Auf iww.de anmelden, weitere  
Nutzer eintragen, fertig! 

	◼ Treten Sie unserer Facebook-Abrechnungsgruppe bei!

In unserer Facebook-Gruppe „Abrechnung in der Zahnarztpraxis“ finden Sie 
kompetente Antworten auf Ihre Fragen rund um BEMA und GOZ. Jetzt beitreten 
unter facebook.com/groups/abrechnungzahnarzt

IHR PLUS IM NETZ

Besuchen  
Sie uns auf  

facebook!

	▶ Terminhinweis
IWW-Webinar am 21.10.2025: Befundklasse 3 und 4 für (Quer-)
Einsteiger

|  Am Dienstag, 21.10.2025, von 14:00 bis 16:00 Uhr findet der nächste Termin 
der IWW-Webinarreihe „Abrechnungspraxis für (Quer-)Einsteiger statt. 
Diesmal geht es um Kombinations-Zahnersatz mit Schwerpunkt Teleskop-
kronen und -prothesen sowie die zugehörigen prothetischen Leistungen 
nach dem BEMA. Anhand von Beispielen aus dem Praxisalltag werden 
Planungen und deren Umsetzung vorgestellt.  |

Dieses Webinar baut auf dem Termin vom 08.04.2025 (befundorientiertes 
Festzuschusssystem Befundklassen 1 und 2) auf. Ihre Referentin ist Dental-
Betriebswirtin und ZMV Birgit Sayn. Weitere Infos und Anmeldungen online 
unter iww.de/webinar/abrechnungspraxis-fuer-quer-einsteiger.  |

Inhalte am 21.10.2025: 
	� Regel-, gleich- und andersartige Versorgungen 
	� Teleskopkronen 
	� Interims- und Teilzahnersatz
	� Modellgussprothese
	� Coverdenture- und Totalprothetik 

WEBINAR

Info und 
Anmeldung

	▶ Bildgebung
WF-Röntgenkontrollbild sitzungsgleich mit Bissflügelaufnahmen – 
wie ist das abzurechnen?

|  FR  A G E:   „Mit großem Interesse habe ich Ihren Kurzbeitrag über die BEMA-
Nr. Ä 925a gelesen (AAZ 04/2025, Seite 1, Abruf-Nr. 50329448). Wir haben nun 
bei einer Patientin Bissflügelaufnahmen angefertigt. In derselben Sitzung 
haben wir eine Wurzelfüllung (WF) gelegt und ein Kontrollröntgenbild angefer-
tigt. Für die beiden Bissflügelaufnahmen haben wir die BEMA-Nr. Ä 925a (Rö2) 
angesetzt. Ist das Kontrollbild ebenfalls nach BEMA-Nr. Ä 925a zu berechnen 
oder nach BEMA-Nr. Ä 925b (Rö5)?“  |

A NT  WORT   :   In der Annahme, dass 
	� beide Röntgenaufnahmen zeitgleich angefertigt werden, 
	� keine veränderte klinische Situation vorliegt und 
	� die Bissflügelaufnahmen für die rechte und linke Seite angefertigt werden,

erfolgt die Berechnung nach BEMA-Nr. Ä 925b (Rö5).

beantwortet von Isabel Baumann, Betriebswirtin (Dipl. VWA), Praxismanagerin, 
Mülsen, praxiskonzept-baumann.de
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die BEMA-Nr. Ä 925b
berechnungsfähig


